
RiStBV: 175a Strafbefehl nach Eröffnung des Hauptverfahrens

175a  Strafbefehl nach Eröffnung des Hauptverfahrens 
 
Ein Antrag auf Erlass eines Strafbefehls nach Eröffnung des Hauptverfahrens (§ 408a Absatz 1 Satz 1 
StPO) kommt namentlich in Betracht, wenn

a)  der Angeklagte mit bekanntem Aufenthalt im Ausland wohnt, seine Einlieferung zur Durchführung der 
Hauptverhandlung aber nicht möglich oder nicht angemessen wäre,

 
b)  der Angeklagte der Hauptverhandlung entschuldigt fernbleibt, weil er infolge einer längeren Krankheit 
an ihr nicht teilnehmen kann, obwohl seine Verhandlungsfähigkeit im Übrigen nicht beeinträchtigt ist,

 
c)  der Angeklagte der Hauptverhandlung fernbleibt und nicht nach § 232 StPO ohne ihn verhandelt 
werden kann oder

 
d)  der unmittelbaren Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung erhebliche Hinderungsgründe 
entgegenstehen und die Voraussetzungen des § 251 Absatz 1 Nummer 3 StPO nicht vorliegen, der 
Sachverhalt aber nach dem Akteninhalt genügend aufgeklärt erscheint.

 


